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Dem Kloster Mor Gabriel droht nach zwei Gerichtsentscheiden weiterhin die faktische Enteignung seines Grundbesitzes
24. Juni 2009 - Midyat (Türkei)/Singen (Hoffnungszeichen) – Im juristischen Streit um klösterlichen Grundbesitz hat das Gericht in Midyat heute zwei Entscheidungen getroffen. Das Kloster hat einen Fall gewonnnen, einen anderen verloren, ein Strafprozess wurde vertagt. Gegen die ausgesprochenen Urteile sind Rechtsmittel möglich.
Im ersten Verfahren über zwölf Parzellen Land hat das Kloster Mor Gabriel heute einen ersten Teilsieg errungen. Das Gericht in Midyat stellte in seinem Urteil fest, dass zwölf umstrittene Parzellen Land (24,4 ha) dem Kloster gehören und wies damit einen Antrag des Schatzamtes von Midyat zurück. Das Schatzamt kann nun Rechtsmittel einlegen. In einem zweiten Verfahren entschied das Gericht hingegen, dass ein von staatlichen Behörden als Wald bezeichnetes Gebiet innerhalb und außerhalb der Klostermauern dem Staat gehört. Gegen dieses Urteil wird das Kloster nach Angaben von Rechtsanwalt Rudi Sümer Berufung beim Kassationsgericht in Ankara einlegen. Der Strafprozess gegen den Vorsitzenden der Klosterstiftung, Kuryakos Ergün, wurde zunächst vertagt, um die Entscheidung des Kassationsgerichts in der „Waldsache“ abzuwarten. Als vorläufiger Termin für die Fortsetzung des Strafverfahrens wurde der 30. September 2009 anberaumt.

Klaus Stieglitz, Mitglied des Vorstands von Hoffnungszeichen, hält sich derzeit in Midyat auf und beschreibt seine Eindrücke, nachdem er als Prozessbeobachter die Verfahrensabläufe verfolgt hat: 
„Wir begrüßen die positive Entscheidung des Gerichts in dem ‚Zwölf-Parzellen-Fall’, sehen aber einer möglichen Berufung durch das unterlegene Schatzamt Midyat mit großer Sorge entgegen. Mit dem negativen Ausgang in der ‚Waldsache’ eignet sich der türkische Staat Grundstücke an, die seit vielen Jahren im Besitz des Klosters sind. Wir fordern hier die Türkei auf, das Eigentumsrecht, insbesondere der religiösen Minderheiten, vollumfänglich zu schützen. Der Rechtsweg für das Kloster zum Kassationsgericht in Ankara ist nun in dieser Frage offen und wir hoffen, dass das Kloster Mor Gabriel die in seinem Besitz befindlichen Grundstücke behalten darf. Dann wäre auch das Strafverfahren gegen Kuryakos Ergün faktisch gegenstandslos. Ihm wird vorgeworfen, dem Kloster durch die früherer Errichtung einer Klostermauer Forstgebiet rechtswidrig angeeignet zu haben. Die strittige Mauer wurde Mitte der 90er Jahre errichtet und seither staatlicherseits nicht beanstandet. Ergün ist erst im April 2007 – also weit nach dem Bau der Klostermauer - zum Vorsitzenden der Klosterstiftung gewählt worden.

Das Kloster Mor Gabriel ist die Schlagader des Christentums im Tur Abdin. Die Angst vor Druck aus den Nachbardörfern und vor staatlicher Repression prägt das Leben der Christen in dieser Region. Das kann ich hier im Tur Abdin, dem Berg der Knechte Gottes, förmlich fühlen. Die Christen fürchten um ihre Identität, sie haben Angst davor, ausgelöscht zu werden.“

Der Konflikt um das Kloster begann 2008 mit einer staatlicherseits angeordneten Landvermessung der gesamten Region, in der es bis dahin keine Grundbücher gab. Bei der Aufstellung des Katasters wurden dem Kloster faktisch einige hundert Hektar Land aberkannt. Neben benachbarten Gemeinden einerseits haben auch das Schatzamt und das Forstamt andererseits Anspruch auf Gebiete erhoben, die sich im Besitz des Klosters befinden. Das zuständige Gericht in Midyat hat am 22. Mai die Ansprüche der Nachbargemeinden zurückgewiesen. Ende April 2009 forderte Ministerpräsident Recep Erdogan die Behörden auf, im Landstreit mit dem Kloster eine gütliche Einigung zu suchen. 
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